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griffe des Gegners auf den Untersuchungs^STtvolTzug des MfS, 
seinem Druck standzuhalten. Sie dürfen sich dabei nicht vom Feind 
provozieren lassen. Alle Maßnahmen mit Verhafteten, besonders aber 
Disziplinarmaßnahmen, Sicherungsmaßnahmen, Maßnahmen des u n m i t t e l 
baren Zwangs und der Schußwaffengebrauch gegenüber Verhafteten, sind 
auf streng gesetzlicher Grundlage durchzuführen. Dede noch so geringe 
Gesetzesverletzung wird, wenn sie vom Gegner erkannt ist, durch ihn 
unbarmherzig gegen uns ausgenutzt. Diese Erfahrung des K l a s s e n k a m 
pfes, wie sie Lenin als Lehre aus dem Kampf gegen die Banden 
Koitschaks zog, ist in der heutigen Klassenauseinandersetzung z w i 
schen Sozialismus und Imperialismus von höchster Aktualität und w a c h -  
sender Bedeutung.

Die Analyse der Feindtätigkeit gegen den Untersuchungshaftvollzug 
des MfS (im folgenden) macht die hohen Anforderungen deutlich, de n e n  
sich die Mitarbeiter der Linie XIV zu stellen haben. 1

1 Vgl. Lenin "Brief an die Arbeiter und 
über Koltschak", vom 28. August 1919, 
Nr. 190, Werke, Band 29, Dietz-Verlag

Bauern anläßlich des Sieges 
veröffentlicht in der "Prawda 
Berlin 1953, S. 548/549


